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1 Corona-Wirtschaftshilfen: Letzte Frist für Schlussabrechnung endet am 

30.9.2024  

Mit den Corona-Wirtschaftshilfen, z.B. Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen, wurden in der Zeit 

von Juni 2020 bis Juni 2022 Unternehmen und Selbstständige aus staatlichen Bundesmitteln unterstützt, 

sofern sie einen erheblichen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. 

Um in der Pandemiezeit Unternehmen schnell zu helfen und deren Existenz zu sichern, sollte eine möglichst 

schnelle Auszahlung der Mittel erfolgen. Die Bewilligung und Auszahlung der Gelder erfolgte daher zumeist 

vorläufig auf Prognosebasis. Es war vorgesehen, nachträglich einen Abgleich der Prognosezahlen mit der 

tatsächlichen Umsatzentwicklung sowie den angefallenen Fixkosten vorzunehmen. Dieser Abgleich erfolgt 

durch die Einreichung einer sog. Schlussabrechnung. Sowohl die Antragstellung als auch die 

Schlussabrechnung erfolgt(e) über einen „prüfenden Dritten“, in der Regel ist dies der Steuerberater. 

Nachdem die Frist zur Erstellung und Abgabe der Schlussabrechnung mehrfach verschoben worden war, 

läuft diese nun am 30.9.2024 endgültig ab. 

Es ist vorgekommen, dass Anträge auf Corona-Wirtschaftshilfen entweder über verschiedene prüfende 

Dritte eingereicht wurden, weil z.B. ein Wechsel des Steuerberaters zwischen mehreren Antragstellungen 

stattgefunden hat, der Steuerberater zwischenzeitlich nicht mehr zur Verfügung stand oder bei mehreren 

Unternehmen eines Verbundunternehmens die Anträge von unterschiedlichen Steuerberatern für die 

einzelnen Unternehmen gestellt wurden. 

Die Schlussabrechnung muss hingegen von einem einzigen prüfenden Dritten durchgeführt bzw. 

eingereicht werden, ggf. durch Wechsel. Den Wechsel muss der neue prüfende Dritte auf der 

Antragsplattform selbst beantragen. Dies ist nicht Sache des Unternehmens oder des Selbstständigen. 

Allerdings müssen dem übernehmenden Steuerberater alle erforderlichen Angaben und Daten der bereits 

eingereichten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

Auch nach erfolgter Schlussabrechnung ist ein Wechsel des Steuerberaters möglich. Dem Berater muss 

allerdings die Abrechnungsnummer des Schlussabrechnungspakets mitgeteilt werden oder die 

Kundennummer des Organisationsprofils. Anderenfalls ist ein Wechsel nicht möglich. 

Achtung: Sofern bis zum 30.09.2024 keine fristgerecht eingereichten Schlussabrechnungen vorliegen, sind 

die zuständigen Bewilligungsstellen gehalten, umgehend Rückforderungsmaßnahmen in vollständiger Höhe 

der geleisteten Hilfen gegenüber den Unternehmen und Selbstständigen einzuleiten. i 

2 Meldepflicht elektronischer Kassen- und anderer 

Grundaufzeichnungssysteme ab 1.1.2025  

Das Bundesministerium der Finanzen hat in mehreren Schreiben nun die Aufnahme der Meldepflicht für 

elektronische Kassensysteme mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ab dem 1.1.2025 

mitgeteilt. Die Meldung und Übermittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt innerhalb eines Monats 

nach Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende oder Außerbetriebnahme mit amtlich vorgeschriebenem 

Datensatz über ELSTER mit folgenden Angaben: 

• Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen 

• Art der zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 

• Art, Anzahl und Seriennummer des bzw. der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme 

• Datum der Anschaffung bzw. der endgültigen Außerbetriebnahme oder Nutzung in einer anderen 

Betriebsstätte  
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Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung bis zum 31.7.2025 vorzunehmen, für ab dem 

1.7.2025 angeschaffte Kassensysteme sowie Außerbetriebnahmen gilt die Monatsfrist. Gleiches gilt für 

Taxameter und Wegstreckenzähler mit TSE. Hier ist auch das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE 

dürfen diese noch bis zum 31.12.2025 genutzt werden. Betroffene Unternehmen sollten bereits jetzt die 

erforderlichen Daten zusammenstellen und sich einen Überblick über alle in den Betriebsstätten genutzten 

Systeme verschaffen. 

3 Grundstücksbewertung im Bundesmodell rechtswidrig? 

Finanzverwaltung reagiert mit Ländererlass 

Ab dem 1.1.2025 wird die Grundsteuer für Grundstücke nach einer geänderten Bemessungsgrundlage 

erhoben, die derzeit für sämtliche Grundstücke in Deutschland neu festgestellt und den 

Grundstückseigentümern mitgeteilt wird. Die Bundesländer haben sich für unterschiedliche 

Bewertungsmodelle entschieden. 

Eines dieser Modelle, das sog. „Bundesmodell“, ist Gegenstand mehrerer gerichtlicher Verfahren. Das 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine Aussetzung der 

Vollziehung beschlossen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Entscheidung bestätigt. Die Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren steht noch aus. 

Eine Aussetzung der Vollziehung wird nur gewährt, wenn ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 

Bescheides bestehen.  

Das FG und der BFH haben einfachrechtliche und verfassungsmäßige Zweifel an den anzuwendenden 

Bewertungsvorschriften zur Feststellung der Grundstückswerte, insbesondere, als das Gesetz den 

Grundstückswert typisierend feststellt, ohne die gesetzlich geregelte Möglichkeit des einzelfallbezogenen 

Nachweises eines Grundstückseigentümers, dass sein Grundstückswert den festgestellten Wert um 40 % 

oder mehr unterschreitet. 

Die Finanzverwaltungen der betroffenen Bundesländer haben auf diese vorläufigen Entscheidungen mit 

einem gemeinsamen Ländererlass reagiert. Hierin ist nun geregelt, dass Grundstückseigentümer berechtigt 

sind, den Nachweis eines niedrigeren Wertes des Grundstücks zu erbringen. Dieser wird berücksichtigt, 

wenn ein bestellter oder zertifizierter Gutachter bzw. der Gutachterausschuss diesen niedrigeren Wert 

feststellt oder wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ein um mindestens 40 % niedrigerer Kaufpreis 

innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt erzielt wird. Gleiches gilt für 

erbbaurechtsbelastete Grundstücke.  

Die Erlasse sind auf alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide anzuwenden, außerdem auch bei 

bestandskräftigen Wertfortschreibungen, wenn die Abweichung größer als 15.000 € ist.  

Für das Bundesmodell bei der Grundstücksbewertung haben sich Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland (mit Abweichungen), Sachsen 

(mit Abweichungen), Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen entschieden. 

In diesen Bundesländern soll die Finanzverwaltung Einsprüchen mit Anträgen auf Aussetzung der 

Vollziehung angemessen befristet ohne Einholung eines Gutachtens durch den Eigentümer stattgeben, 

wenn die Angaben zum Wert schlüssig sind. Ein Gutachten muss ggf. später eingeholt werden. Zur 

Erfolgsaussicht sollten betroffene Grundstückseigentümer sich im konkreten Fall beraten lassen. 

Achtung: Wichtig ist, dass innerhalb eines Monats ab Zustellung gegen den Grundlagenbescheid (der 1. 

Bescheid!) Einspruch erhoben wird und nicht erst gegen den Grundsteuermessbescheid oder den 

Bescheid, mit dem die Stadt/Gemeinde die Grundsteuer erhebt. 
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Achtung: Inhaber von Fremdwährungskonten sollten unverzüglich bei der kontoführenden Bank anfragen, 

ob die Mitteilungen bereits 2024 an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Sollte dies der Fall sein, ist 

es angezeigt, schnellstmöglich sämtliche Nachweise über die Kapitaleinkünfte aus Fremdwährungskonten 

zu beschaffen und sich vom Steuerberater zu Zeitraum, Fristen und möglicher Selbstanzeige beraten zu 

lassen, bevor es zu spät ist. 

4 Arbeitnehmerhaftung bei Unfall mit einem Firmenfahrzeug 

Kommen die Grundsätze zur privilegierten Arbeitnehmerhaftung zum Tragen, hat ein Arbeitnehmer 

vorsätzlich verursachte Schäden in vollem Umfang zu tragen, bei leichtester Fahrlässigkeit haftet er 

dagegen nicht. Mittlere Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt außer Acht gelassen hat und der missbilligte Erfolg bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt 

vorhersehbar und vermeidbar gewesen wäre. Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und unbeachtet lässt. 

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen (LAG) hatte über folgenden Fall zu entscheiden: Ein Arbeitnehmer 

fuhr beim Zurücksetzen mit seinem Firmenfahrzeug auf das BMW-Cabrio des Geschäftsführers auf. Der 

BMW war zu dem Zeitpunkt abgemeldet und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.315 €. 

Ein Arbeitnehmer, der beim Rückwärtsfahren mit dem Firmenfahrzeug auf dem öffentlich zugänglichen 

Firmenparkplatz ein dort parkendes Fahrzeug beschädigt, ist mittlere Fahrlässigkeit im oberen Bereich 

vorzuwerfen. Während des Rückwärtsfahrens ist es erforderlich, sich permanent durch die Benutzung der 

Innen- und Außenspiegel sowie durch einen Schulterblick darüber zu vergewissern, dass die avisierte 

Fahrstrecke frei von Hindernissen ist. Gegebenenfalls muss sich der Fahrer durch einen Beifahrer oder eine 

dritte Person einweisen lassen. Die LAG-Richter entschieden, dass der Arbeitnehmer für den vom ihm 

verursachten Schaden nur anteilig in Höhe von ca. 1.543 € haftet. Die Haftungsbeschränkung ergibt sich 

aus den vom Bundesarbeitsgericht und o.g. aufgestellten Grundsätzen der privilegierten 

Arbeitnehmerhaftung. 

5 Frist für Steuerermäßigung nach dem Erbfall beginnt regelmäßig mit dem 

Tod des Erblassers 

Hinterlässt eine verstorbene Person Vermögen sowie einen oder mehrere Erben, haben diese eine 

Erbschaftsteuererklärung abzugeben. Unter Berücksichtigung der Höhe und Art der Vermögenswerte sowie 

der Nähe des Verwandtschaftsverhältnisses zum Erblasser haben die Erben mehr oder weniger 

Erbschaftsteuer zu entrichten. Möglicherweise fällt aufgrund des persönlichen Freibetrags auch gar keine 

Erbschaftsteuer an. 

Andererseits haben die Erben auch noch nicht durchgeführte Einkommensteuererklärungen für den 

Verstorbenen aus der Vergangenheit und ggf. auch für die Zukunft vorzunehmen. Dies kann auch für 

mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers notwendig werden, weil z.B. Erben nicht ermittelt werden 

können, Erbengemeinschaften nicht auseinandergesetzt werden und somit erst erheblich später etwaige 

dem Erblasser zuzuordnende Gewinne als Einkünfte zuzuordnen sind. Dann haben die Erben die daraus 

resultierende Einkommensteuer zu zahlen. 

Das Gesetz sieht vor, dass Erben im Rahmen der Einkommenbesteuerung auf Antrag eine Ermäßigung der 

Einkommensteuer um die Teile der Erbschaftsteuer erhalten können, die im Veranlagungsjahr des Todes 

oder in den darauffolgenden vier Veranlagungszeiträumen angefallen sind. 
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Was aber, wenn zwischen dem Tod des Erblassers und steuerrelevanten Vorgängen mehr als diese 5 

Veranlagungszeiträume liegen? 

Hierüber hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden, da die Finanzverwaltung trotz eines Antrags auf 

Steuerermäßigung 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers zwar Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, aber 

keine Steuerermäßigung im Rahmen der Einkommenbesteuerung gewährt hatte. Dies hatte eine 

Doppelbelastung von Erbschaft- und Einkommensteuer für den Erben zur Folge.  

Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Angelegenheit so lange hinausgezögert, weil aufgrund von 

Schwierigkeiten bei der Erbenermittlung der Erbschein erst so spät ausgestellt werden konnte, dass die 

Auseinandersetzung des Erbes mit steuerpflichtigen Vorgängen erst 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers 

erfolgen konnte. 

Der Erbe war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Fristberechnung zur Gewährung der 

Ermäßigung der Zahlungszeitpunkt der Steuer sei. 

Dies haben jedoch sowohl das Finanzgericht als auch der BFH anders gesehen. Der maßgebliche 

Fristbeginn ist und bleibt der Tag des Todes des Erblassers, unabhängig von der Kenntnis durch die Erben. 

Im Jahr des Todes sowie in den folgenden 4 Jahren können die Tarifermäßigungen geltend gemacht 

werden. Es kommt daher nicht darauf an, wann die Zahlung der Steuer erfolgt oder Bescheide vorliegen. 

Betroffene Erben sollten sich hierzu auf jeden Fall individuell steuerlich beraten lassen. 

6 Kein unbeschränkter Sonderausgabenabzug privater Zusatzkranken-

versicherungsbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass gesetzlich Krankenversicherte neben ihren Beiträgen zu 

gesetzlichen Krankenversicherungen nicht zusätzlich Beiträge zu weiteren privaten Kranken- bzw. 

Krankenzusatzversicherungen in vollem Umfang steuerlich in Abzug bringen können, sondern lediglich in 

beschränkter Höhe. 

In der Regel wirken sich zusätzliche Beitragszahlungen jedoch nicht aus, da bereits die Beiträge zur 

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung den Höchstbetrag erreichen, sodass ein darüber 

hinausgehender Sonderausgabenabzug zu keiner weiteren Reduzierung der Einkommensteuer führt. 

Der BFH hat sich nicht der Auffassung der Kläger angeschlossen, dass für gesetzlich Versicherte der 

Abschluss privater Zusatzkrankenversicherungen der einzige Weg sei, eine der Basisversicherung in der 

privaten Krankenversicherung entsprechende Versorgung zu bekommen, weshalb aus Gründen der 

Gleichbehandlung eine vollständige Berücksichtigung der Krankenversicherungsbeiträge erforderlich sei. 

Der BFH war hingegen der Auffassung, dass es sich um eine doppelte Berücksichtigung des notwendigen 

Versorgungsniveaus handeln würde. Insbesondere, da die Kläger freiwillig gesetzlich krankenversichert 

waren, hätte es ihnen freigestanden, ohne doppelte Belastung in die private Krankenversicherung zu 

wechseln, wenn sie der Meinung waren, die Leistungen in der Basisversorgung der privaten 

Krankenversicherung seien besser als in der gesetzlichen. 

7 Corona-Hilfen für Selbstständige sind beitragspflichtiges Einkommen 

freiwillig gesetzlich Krankenversicherter 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat in 2. Instanz entschieden, dass die an 

Unternehmen und Selbstständige im Frühjahr 2020 ausgezahlte „Soforthilfe Corona“ 
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sozialversicherungsrechtlich dem Beitragsrecht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 

unterfällt. Eine Revision wurde nicht zugelassen. 

Der Zuschuss erhöht den Gewinn des Selbstständigen und ist im Rahmen der Einkommenbesteuerung zu 

berücksichtigen. Dadurch erhöht der Zuschuss bei freiwillig gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherten den 

Beitrag. 

Für den Fall jedoch, dass der Zuschuss durch den Geber zurückgefordert wird, kann im Jahr der 

Rückzahlung der Gewinn des Selbstständigen entsprechend um die Summe reduziert werden. 

Gleiches gilt dann auch für die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, denn 

Grundlage für die Höhe der Beiträge ist der Einkommensteuerbescheid, der bei einer Rückforderung des 

Zuschusses geändert werden müsste bzw., sofern noch nicht rechtskräftig, mit dem Einspruch 

offengehalten werden müsste. 

8 Begrenzung rückwirkender Auszahlung festgesetzten Kindergeldes auf 6 

Monate ist rechtmäßig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob Kindergeld für ein 

anspruchsberechtigtes Kind nach rückwirkender Festsetzung des Anspruchs durch Bescheid auch 

rückwirkend ab dem Entstehungsgrund zu zahlen bzw. nachzuzahlen ist. 

Insbesondere war die Frage zu klären, ob die gesetzliche Ausschlussfrist von 6 Monaten für nach dem 

18.7.2019 bei der Familienkasse eingegangene Anträge rechtmäßig ist. 

Der BFH hat entschieden, dass eine rückwirkende Auszahlung festgesetzten Kindergeldes befristet auf nur 

6 Monate rechtskonform ist. Berechnet wird die Frist nach dem Zeitpunkt der Antragstellung. Erforderliche 

Nachweise könnten auch später beigebracht werden. 

Sollte Kindergeld zwar festgesetzt werden, aufgrund der gesetzlichen Regelung aber nicht (vollständig) zur 

Auszahlung gelangen, können im Rahmen der Einkommensteuererklärung gleichwohl die Kinderfreibeträge 

steuerlich berücksichtigt werden, und zwar ohne Gegenrechnung mit dem Kindergeld. 

9 Reduzierung der Fördersätze in den BAFA-Energieberatungsprogrammen 

ab 7.8.2024 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat ab dem 7.8.2024 die Fördersätze für die 

Energieberatungsförderung für Wohngebäude sowie Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme von 

bislang 80 % auf nun 50 % gekürzt.  

Hierbei geht es um die förderfähigen Beratungshonorare für von Experten durchgeführte Energieberatungen 

für Ein- oder Zweifamilienhäuser, welche jetzt noch mit 50 % bzw. bis zu 650 € förderfähig sind sowie bei 

Wohngebäuden ab 3 Wohneinheiten mit 50 % bis zu 850 €. Für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt 

es eine einmalige zusätzliche Förderung in Höhe von 250 € für den Berater, der die Beratungsergebnisse 

der Wohnungseigentümerversammlung erläutert. 

Die Beratung kann von Eigentümern, Mietern, Pächtern sowie Nießbrauchsberechtigten in Anspruch 

genommen werden, um sie bei der Entscheidung auf dem Weg zu einer besseren Energieeffizienz für das 

betroffene Gebäude zu unterstützen. Die Nachfrage war so hoch, dass die Fördersätze gesenkt werden 

mussten, um mit den eingeplanten Fördergeldern auszukommen. 
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Wer die Förderberatung der BAFA nicht in Anspruch nimmt, kann die Kosten für planerische Begleitung 

unter bestimmten Voraussetzungen auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung als 

Steuerermäßigung in Höhe von 50 % geltend machen, auch über die o.g. Beträge hinaus. Beides 

zusammen ist jedoch nicht möglich! 

10 Wohngeld wird zum 1.1.2025 erhöht   

Das Wohngeld wird zum 1.1.2025 alle zwei Jahre automatisch an die Preis- und Mietenentwicklung 

angepasst und steigt um durchschnittlich 15 % bzw. ca. 30 € monatlich, nachdem es 2023 eine große 

Wohngeldreform gegeben hatte. Diese hat nicht nur den Kreis der Wohngeldberechtigten erheblich 

erweitert, sondern auch die Höhe des Wohngeldes stark angehoben. 

Beim Wohngeld handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss zur Miete bzw. bei selbstgenutztem 

Wohneigentum um einen Lastenzuschuss. Dieser wird in beiden Fällen gewährt, sofern das eigene 

Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt für sich und ggf. unterhaltsberechtigte 

Familienangehörige im gleichen Haushalt zu bestreiten. Hierbei muss das eigene Einkommen allerdings so 

hoch sein, dass es zusammen mit dem Wohngeld ausreicht, den gesetzlich definierten Bedarf zu decken. 

Anderenfalls ist Bürgergeld zu beantragen. 

Staatliche Zuschüsse stellen keine Entgeltersatzleistungen dar und müssen daher auch nicht in einer 

Steuererklärung als Einkünfte angegeben werden. Genauso verhält es sich z.B. mit dem Bezug von 

Bürgergeld (ehemals „Hartz IV“ oder ALG II), Streikgeld oder Krankentagegeld aus einer privaten 

Krankenversicherung. 

Anders verhält es sich hingegen beim Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung 

oder ALG I. Diese stellen eine Entgeltersatzleistung dar und unterliegen dem sog. Progressionsvorbehalt. 

Sie sind daher in der Einkommensteuererklärung anzugeben. 

Wohngeldbezug ist allenfalls dann in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn z.B. für das 

häusliche Arbeitszimmer ein Werbungskostenabzug vorgenommen wird und die konkreten 

Mietaufwendungen dargestellt werden. Dann sind die Mietaufwendungen um das erhaltene Wohngeld zu 

kürzen.  

11 Zufluss von Tantiemen beim GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer 

Es gilt der Grundsatz, dass Tantiemen mit ihrem Zufluss zu besteuern sind. Zugeflossen sind diese 

üblicherweise, wenn sie bar ausgezahlt oder unbar auf einem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben 

wurden. Sofern die Tantieme jedoch einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 

zusteht, kann der Zufluss der Tantieme auch bereits fiktiv bei Fälligkeit erfolgen, und zwar durch 

Feststellung des entsprechenden Jahresabschlusses der Gesellschaft, in dem die Tantiemeforderung des 

Gesellschafter-Geschäftsführers als Verbindlichkeit im Abschluss ausgewiesen wird. 

Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer auf die Tantieme, kann es sich um eine verdeckte Einlage 

handeln. 

Eine Fälligkeit der Tantieme ist hingegen nicht gegeben, wenn diese im festgestellten Jahresabschluss 

nicht als Verbindlichkeit abgebildet ist. Dies gilt auch dann, wenn diese Vorgehensweise den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Buchführung widerspricht. Hierauf kommt es für die Fälligkeit und damit die 

Besteuerung der Tantieme beim Gesellschafter-Geschäftsführer nicht an. So sieht es mittlerweile der 

Bundesfinanzhof (BFH) entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung. 
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Der BFH hat ein entsprechendes Verfahren nach dieser Feststellung an das Finanzgericht (FG) 

zurückverwiesen, da bislang keine Feststellungen getroffen worden waren, warum die Passivierung der 

Tantieme als Verbindlichkeit im Jahresabschluss unterblieben war. Dies kann verschiedene Gründe haben, 

die dann jeweils unterschiedlich zu bewerten sein könnten. Das Ergebnis des 2. Rechtsganges beim FG ist 

daher abzuwarten. 

Das Bundesfinanzministerium hat sein BMF-Schreiben bislang nicht an die aktuelle Rechtssicht des BFH 

angepasst. Betroffene sollten sich daher steuerlich beraten lassen. 

unvereinbar. Liegt also eine Beweislastumkehr vor, muss der Verkäufer beweisen, dass der Mangel nicht 

auf einen Fehler zurückzuführen ist, der bereits zu Beginn vorlag. Kann dieser Nachweis nicht erbracht 

werden, ist er verpflichtet, den Mangel zu beheben oder Ersatz zu leisten. Vor diesem Hintergrund können 

Unternehmen also auch bei einem später auftretenden Mangel zum Ersatz verpflichtet sein. 

12 Wirksamkeit eines vor der Eheschließung geschlossenen Erbvertrags 

nach späterer Scheidung 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob ein mehrere Jahre vor einer Eheschließung 

geschlossener Erbvertrag aufgrund der späteren Scheidung unwirksam ist. Dabei handelte es sich um den 

nachfolgenden Sachverhalt: Im Jahr 1995 schlossen der Erblasser und die Erblasserin, die zu diesem 

Zeitpunkt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten, einen Erbvertrag und setzten sich 

gegenseitig als Alleinerben ein. Zudem bestimmten sie den Sohn der Frau und die beiden Kinder des 

Mannes als Schlusserben. 

Im Jahr 1999 heirateten die Beiden und im Jahr 2021 wurde die Ehe geschieden. Während des 

Scheidungsverfahrens führten die beiden Verhandlungen über die Aufhebung des Erbvertrags aus dem Jahr 

1995. Zu Lebzeiten der Frau kam es jedoch zu keiner entsprechenden notariellen Urkunde. Nach dem Tod 

der Erblasserin sah sich der geschiedene Ehemann aufgrund des früher abgeschlossenen Erbvertrags als 

Erbe. Der Sohn der Verstorbenen vertrat dagegen die Auffassung, dass er das alleinige Erbrecht habe, da 

der Erbvertrag durch die Scheidung unwirksam geworden sei. 

Die BGH-Richter entschieden, dass sich die Erbfolge nach dem Erbvertrag aus dem Jahr 1995 richtet. 

Grundsätzlich ist eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, 

unwirksam, wenn die Ehe vor dem Tod des Erblassers aufgelöst worden ist. Das war hier jedoch nicht der 

Fall, denn zum Zeitpunkt der letztwilligen Verfügung bestand keine Ehe. 

13 Zugang einer Kündigung per Einwurf-Einschreiben  

Wird der Zugang einer schriftlichen Erklärung (hier Kündigung) bestritten und beruft sich der Absender, der 

die Beweislast trägt, auf einen Zugang beim Empfänger per Einwurf-Einschreiben der Deutschen Post AG, 

begründet die Kombination von Einlieferungsbeleg der Post und Sendungsstatus der Post noch keinen 

Beweis des ersten Anscheins für den Zugang. 

Achtung: Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg ist noch nicht rechtskräftig, da 

Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) eingereicht wurde. 

In einem anderen Fall entschieden die Richter des BAG am 20.6.2024: „Es besteht ein Beweis des ersten 

Anscheins, dass Bedienstete der Deutschen Post AG Briefe zu den postüblichen Zeiten zustellen.“ 

Hier wurde in einem Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist von einem Vierteljahr zum Quartalsende 

vereinbart. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31.12.2021 und das 
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Kündigungsschreiben vom 28.9.2021 wurde am 30.9.2021 von einem Bediensteten der Deutschen Post 

AG in den Hausbriefkasten der Arbeitnehmerin eingeworfen. Diese meinte, dass das Arbeitsverhältnis erst 

mit Ablauf des 31.3.2022 endet. Sie bestreitet einen Einwurf des Schreibens in ihren Hausbriefkasten zu 

den üblichen Postzustellungszeiten. Mit einer Entnahme am selben Tag war deshalb nicht zu rechnen 

gewesen, sodass der Zugang erst am 1.10.2021 erfolgte. Das BAG entschied hier zugunsten des 

Arbeitgebers. 

Hinweis: Es ist daher u.U. ratsam, wichtige Schriftstücke z.B. per Einschreiben mit Rückschein zu 

versenden oder sogar über einen Boten zustellen zu lassen. 

14 Eigenbedarfskündigung gilt nicht für Cousin 

Ein Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des 

Mietverhältnisses hat. Ein solches liegt insbesondere z.B. vor, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung 

für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Der Bundesgerichtshof hat 

sich nun dazu geäußert, welche Personen unter den Begriff „Familienangehörige“ fallen. Dieser Begriff 

umfasst ausschließlich diejenigen Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen 

Gründen zusteht, wie z.B. 

• der Verlobte einer Partei 

• der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht 

• der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht 

• diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis 

zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren. 

Ein entfernter Verwandter – wie im entschiedenen Fall ein Cousin – hat kein Zeugnisverweigerungsrecht 

und gehört damit nicht zu dem privilegierten Personenkreis. Das gilt auch, wenn zwischen ihm und dem 

Vermieter eine enge persönliche Bindung besteht. 

15 Sturmschaden in der Kfz-Versicherung 

Grundsätzlich muss ein Versicherungsnehmer den Nachweis des Eintritts eines Versicherungsfalls 

erbringen. Beruft sich der Versicherungsnehmer auf Schäden durch einen Sturm, muss er darlegen und 

beweisen, dass zum Zeitpunkt der Beschädigung tatsächlich ein Sturm mit der entsprechenden 

Windstärke geherrscht hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die geltend gemachten Schäden 

grundsätzlich durch eine bestimmte Naturgewalt verursacht worden sein könnten, sondern ob dies im 

konkreten Fall so war. 

Ist dies zweifelhaft und kommen andere Ursachen in Betracht, muss er den vollen Beweis führen. 

Demnach einen Sachverhalt darlegen, aus dem sich ergibt, dass die Naturgewalt einzige oder letzte 

Ursache für den eingetretenen Schaden gewesen ist, also eine andere Unfallursache ausscheidet. 

16 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot eines GmbH-Geschäftsführers 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall unterlag ein GmbH-Geschäftsführer aufgrund 

seines Anstellungsvertrags einem zweijährigen nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Gemäß Vertrag 

wurden alle Unternehmen als Konkurrenzunternehmen angesehen, die räumlich und gegenständlich im 

Geschäftszweig der GmbH tätig sind oder werden können. Als Entschädigung für dessen Einhaltung sah 
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der Vertrag für die Dauer des Wettbewerbsverbots eine Zahlung von monatlich 50 % der zuletzt bezogenen 

Monatsbezüge vor. Der Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot sollte zum Wegfall der 

Karenzentschädigung ex tunc (von Anfang an) führen und bereits gezahlte Teile der Entschädigung hätten 

vom GmbH-Geschäftsführer zurückgezahlt werden müssen. 

Ende Mai 2012 wurde der Geschäftsführer abberufen und Mitte Juni 2013 nahm er eine Beschäftigung bei 

einem Konkurrenzunternehmen auf. Die GmbH war der Auffassung, dass aufgrund des Verstoßes gegen 

das Wettbewerbsverbot von Beginn an keine Karenzentschädigung zu zahlen sei. Der Ex-Geschäftsführer 

hingegen hielt die vertragliche Regelung über den vollständigen und rückwirkenden Wegfall seines 

Entschädigungsanspruchs für unwirksam. 

Das im Anstellungsvertrag vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot ist wirksam, entschieden die 

BGH-Richter. Dem Geschäftsführer einer GmbH, mit dem ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 

vereinbart wird, muss keine Karenzentschädigung versprochen und später gezahlt werden. Wird dennoch 

eine Entschädigung versprochen, können die Vertragsparteien ihre Höhe frei vereinbaren. 

Dementsprechend kann auch der rückwirkende Wegfall einer versprochenen Karenzentschädigung 

wirksam für den Fall vereinbart werden, dass der Geschäftsführer gegen das Wettbewerbsverbot verstößt. 

Die Vereinbarung war demnach wirksam. 

17 Aufwendungsausgleichsgesetz – keine Erstattung von 

Lohnfortzahlungskosten an GmbH-Geschäftsführer 

Das U1-Verfahren (Ausgleich des Arbeitgebers für Entgeltfortzahlungen) regelt die Erstattung von 

Lohnkosten, die ein Unternehmen – mit nicht mehr als 30 Arbeitnehmern – tragen muss, wenn seine 

Mitarbeiter aufgrund von Krankheit ausfallen. Dabei zahlt das Unternehmen einen bestimmten Beitrag zur 

Krankenkasse und im Gegenzug können sie einen Teil der Lohnfortzahlungskosten zurückerhalten. 

Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH ist grundsätzlich kein Arbeitnehmer. So hat der GKV-Spitzenverband 

ausdrücklich klargestellt, dass Fremdgeschäftsführer vom U1-Verfahren ausgenommen sind, weil sie als 

Organmitglieder juristischer Personen arbeitsrechtlich nicht zu den Arbeitnehmern zählen. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

18 In eigener Sache… 

…weise ich darauf hin, dass unsere Kanzlei vom 23.12.2024 bis zum 05.01.2025 Weihnachtspause haben 

wird. Im neuen Jahr geht es dann in alter bzw. neuer Frische weiter … 

Auch der Umbau der Kanzlei schreitet weiter voran. Aufgrund der Umbaumaßnahmen kann es in der 

nächsten Zeit sein, dass zeitweise wieder ein seitlicher Eingang genutzt werden muss. Dieser wird aber 

immer ausgeschildert sein. Leider wird es auch weiterhin gelegentlich Beeinträchtigungen durch Staub und 

Lärm geben. Ich bitte um Ihr Verständnis und freue mich auf die Einweihung im neuen Jahr.  

Wir freuen uns, Sie zu sehen, zu hören oder Ihre E-Mails zu lesen. Genießen wir die Zeit jetzt und freuen 

uns dann auf die Weihnachtszeit. Bis bald. 

Ihre 

 

 

Christine Hartwig, StBin  


